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vorliegen, die Dispens In gleicher Weiſe auf die Familie auszu⸗
dehnen. Wenn nicht die einzelnen Glieder erſönli Imꝛm Beichtſtuhl
dieſelbe erlangten, ſo könnte der Pfarrer auch außerhalb des Beicht⸗
tuhles den Cajus „für ſich und eine Familie“ dispenſieren. Im
Notfall dürften die Familienglieder ſelbſt Ohne 1  en entſchuldigt
ſein um Sinne der Antwort der heiligen Pönitentiarie vom Jänner!1834
und 9— .  * Mai 1863 77  8 önne denjenigen, welche Unter der Gewalt
des Familienvaters ſtänden, falls dieſer Dispens vom Abſtinenzgebot
erhalten habe, geſtattet werden, Abſtinenztagen eiſch 3uU genießen,
inſofern ſie ſich Iu der Unmöglichkeit befänden, für ihren täglichen
Unterhalt Faſtenkoſt 3u Aben  40 Doch, Vie geſagt, läßt ſich auch für
ſie formelle Dispens unſchwer erreichen.

Valkenburg (Hollan Aug Lehmkuhl
11 (Unerlaubte Konkurrenz.) Titus, der ein Handels⸗

eſchäft m Eiſenwaren hat, bietet eine Ware Um 9— billiger un,
als der gewöhnliche Preis 3u ein pflegt, uUunter Notierung de vollen
Gewichts. Tatſächlich aber mindert CETL das Gewicht, weil eine Ware,
namentlich die Eiſenſtangen, wie CL behauptet, der geſchickten
Behandlung bei dem Mindergewicht abſolut dieſelben Dienſte leiſten
und mindeſtens die gleiche Tragkraft eſitzen, Vie die gewöhnlicheWare beim Vollgewicht. Auf leſe Weiſe ſchlägt CEL Unter genügendemGewinn enne Mitkonkurrenten Aus dem Felde Begeht Titus nrecht,oder kann CEL mn ſeiner Praxis fortfahren?

Antwort und Löſung. Garantiert ru das Vollgewicht
ſeiner Ware, obwohl V weiß, daß ſie dasſelbe nicht hat, ſo begeht
ELl wenigſtens eine Lüge So wie bisher fortzufahren, muß alſo 2h
fachhin als unerlaubt bezeichnet werden. Anders würde ſich die Sache
verhalten, CTL nuLr die Garantie von „Ungefähr“ ſo und ⁰ viel
I1o ausſpräche, oder UuL „die Tragkraft des Vollgewichtes“ garan⸗
tierte, falls dieſe Tragkraft wirklich vorhanden iſt; dann QTe ſeine
Praxis eine nach allen Seiten hin erlaubte

2 Die Verſicherung des itus, daß eine Ware durchaus die
ſelben Dienſte leiſte wie die Ware anderer beim Mehrgewicht, darf
ni 3u El geglau werden, da die eigene Ware nur 3u leicht
überſchä Ird Hat aber die Ware de Titus nicht wirklich dieſelbe
Tragkraft und leiſtet ſie ni die gleichen Dienſte, wie * eine ver
ſprochene vollgewichtige tun würde, dann hat Titus zweifellos NI
bloß Im allgemeinen unrecht gehandelt, ondern eine UngerechtigkeitIm eigentlichen und rengen Sinne des bortes begangen; ELr wäre
ſeinen Kunden erſatzpflichtig, und 5  war nicht bloß nach Maß⸗
gabe des Untergewichtes der gelieferten Ware, ondern, fall  &  8 ein
größerer Schaden als dieſer den Kunden erwachſen ollte, wäre

für den ganzen, durch die geringere Ware herbeigeführtenSchaden haftbar, welchen EL Iu COhfuso ſehr wohl vorausſehenonnte und mußte.
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Beruht aber die Verſicherung des Titus bezüglich der üte
ſeiner Ware auf voller Wahrheit, dann dürfte betreffs der Kunden
wohl anzunehmen ſein, daß CS thnen weniger auf das Vollgewicht
als auf die Tüchtigkeit und Tragkraft ankomme, und daß lSdann
bei objektiver Preiswürdigkeit der Ware dem Itu für die Ver
gangenheit eine Reſtitutionspflicht ſich nicht aufzuerlegen ſei Für
die Zukunft jedoch mu CS ſowo der 20 angeführten
Gründe, als auch wegen der Gefahr einer Illuſion und der ohen
Gefahr des guten Rufes des Titus ſelber bei dem Entſcheid der Un
zuläſſigkeit leiben.

ürde ES ſich ereignen, daß man die trügeriſchen Hand
Ungen des Titus entdeckte, ſo blieb den Kunden ohne Zweifel die
Rechtsforderung einer weiteren Preisermäßigung, und auf ernſte
Forderung hin, zuma nach richterlichem N  eid, mu Titus auch
IM Gewiſſen dieſe verhältnismäßige Ermäßigung bewilligen, eil der
vereinbarte Lei nur für das Vollgewicht der geleiſteten Ware galt
Vor dem richterlichen n  El dürfte u die Ermäßigung nur

dann verweigern, enn der vereinbarte Preis nicht einmal den Minimal
prei für vollgewichtige Ware erreichte und nur den Minimalpreis
der gelieferten Ware darſtellte. Dieſen nämlich kann ſich
vor dem ewiſſen immer verlangen; nuLr des trügeriſchen Ver
ſprechens des Titus iſt das Evi ermächtigt, dieſen 3Uum weiteren
I vom niedrigſten Preiſe 5 verurteilen.

Es bliebe noch eine weitere rage 3 erörtern, ob nicht
e Mitkonkurrenten gehandelt habeTitus auf trügeriſche Elſe

und auf den Titel einer dieſelben begangenen Ungerechtigkeit
hin denſelben einen adenerſatz leiſten mu Dieſe rage iſt eine
weit heiklere. Urde allgemein Im Geſchäftsleben volle Aufrichtigkeit
und Lauterkeit herrſchen, dann dürfte ern Vorgehen wie das des Titus
leicht eine Ungerechtigkeit auch Mitkonkurrenten enthalten. Auch
dann würde ſich allerdings chwer entſcheiden laſſen weLr von den
Konkurrenten eine Schädigung erlitten habe, oder ob überhaupt eine
wirkſame Schädigung eingetreten ſei nter den tatſächlich beſtehenden
Umſtänden, nach welchen Iun der Geſchäftswelt jeder auf gewiſſe, auch
nicht immer ganz einwandfreie Praxen gefaßt ſein muß, Id QAu

ungerechte Schädigung der Mitkonkurrenten nicht ſo leicht rkannt
werden önnen. Im vorliegenden Falle dürfte alſo eine Reſtitutions⸗
pflicht des Titus nach dieſer Ctte hin nicht erweisbar ſein

Valkenburg (Hollan Aug. Lehmkuhl
III ra von kirchlichen Abſtinenz

und Faſttagen.) Martha, Schülerin einer ochſchule, hat infolge
einer dort erhaltenen Anleitung zur Bereitung von Aſpiken einige
Zweifel, ob und wie dieſelben kirchlichen Abſtinenz⸗ und Faſttagen
gebrau werden dürfen. S beſucht darum thren ehemaligen errn
Katecheten und bittet ihn um-M Löſung dieſer Zweifel


